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Der Luftschutz im Aktivdienst 1939-19451 I

Eine Zusammenfassung von Oberstlt. A. Riser, Bern

Ls wurde verschiedentlich der Wunsch geäussert,

es möchte in der «Protar» ein kurzer Bericht
über den Luftschutz während der Aklivdienstzeit
1939—1945 erscheinen. Ich habe mich dieser Aufgabe

unterzogen und orientiere nachstehend über
das Erstrebte und Erreichte. Es ging mir darum,
vorerst einmal in Form eines Tätigkeitsberichtes zu
zeigen, was in grundsätzlichen Belangen alles
angeordnet und vorgekehrt wurde.

/. Der Luftschutz bis zur Mobilmachung
im Jahre 1039

A. Allgemeine Organisation
Die rechtliche Grundlage schuf der Bundesbeschluss

vom 29. September 19,34 betreffend den
passiven Luftschutz der Zivilbevölkerung. Er
ordnet, dass neben der militärischen Abwehr
geeignete Massnahmen zum Schutze der Zivilbevölkerung

getroffen werden. Es wird festgelegt, dass
das Gebiet des Luftschutzes vorwiegend Sache des
Bundes isl und ihm namentlich die Oberleitung
und der Erlass einheitlicher Vorschriften zukommen.

Jeder Kanton hat den Luftschutz in seinem
Bereiche, gemäss den eidg. Vorschriften zu
organisieren und für die Durchführung der örtlichen
Massnahmen zu sorgen. Die Kosten des
Luftschutzes sind von Bund, Kanton und Gemeinden

*) Einem ausdrücklichen Wunsch des Verfassers dieser

Zusammenstellung folgend, verzichtet die Hedaktion
vorläufig auf einen ergänzenden Kommentar der
einzelnen Abschnitte. Die A+L stellt übrigens einen
weiteren Bericht, offizieller Art, über die Aktivdienstzeit
in Aussicht, der dann auch kritische Betrachtungen
enthalten soll und aus den Erfahrungen Lehren zieht.

gemeinsam zu tragen. Dabei hat, abgesehen von
den Aufwendungen für bauliche Massnahmen, dei
Bund die Hälfte der Kosten zu übernehmen, wenn
er Massnahmen verbindlich vorschreibt, welche
für Kanton und Gemeinden finanzielle Folgen
haben. Es wird bestimmt, dass jedermann gehallen
ist, die ihm übertragenen Verrichtungen innerhalb
einer Luflschutzorganisation zu übernehmen,
sofern er nicht wegen anderer öffentlicher Pflichten
oder aus Gesundheitsgründen daran verhindert ist.
Es konnten mithin von Anfang an auch Frauen
zum Luftschulzdiensl verpflichtet werden. Endlieh
wurde der Bundesrat ermächtigt, die weitern
Vorschriften auf dem Verordnungswege zu erlassen.

Diese bundesrätlichen Verordnungen ordneten
die Bildung örtlicher Luftschutzorganisationen
(orti. LO), die Aufstellung der Luftschutzorganisationen

in der Industrie (ILO), in den Zivilkran-
kcnanslallen (ZKLO) und Verwaltungen (VLO).
Ferner wurden Vorschriften erlassen über die
Beschaffung des Materials, die Verdunkelung, den

Alarm, den Strassenverkehr, die Durchführung
baulicher Massnahmen sowie die Brandgefahr
(Entrümpelung, Hausfeuerwehren). Ein besonderer

Bundesratsbeschluss wurde für die Aufstellung

von Strafvorschriften notwendig. Für die
Bekleidung enthielt eine Verfügung des Eidg.
Militärdepartements (EMD) aus dem Jahre 1936 die
ersten Vorschriften. Eine weitere Verfügung des
EMD vom 10. 9. 1935 ordnete die Abgabe,
Aufbewahrung, Kontrolle und den Ersatz von
Luftschulzmaterial und verlangt von den Gemeinden
für die Magazinierung die Bereitstellung geeigneter
Geräteräume.
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